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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1973

Norm

StGB §28 D

Rechtssatz

Eine einheitliche Tat, dh einheitlich zusammengefaßtes Tun (natürliche Handlungseinheit) liegt vor, wenn der Täter sich

an mehreren gleichartigen Objekten versucht, um eines davon auszuwählen und zu entziehen, seine Angriffe also nicht

gegen höchstpersönliche Rechtsgüter, sondern gegen wirtschaftliche idente Objekte richtet.
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